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riellen Verantwortlichkeit kurzfristig gestellt und überzeu
gend begründet wird, ist die Durchführung einer Ursachen
forschung, die unmittelbar nach Feststellung des Schadens 
stattfindet und schnellstmöglich abgeschlossen werden muß.

Eine solche Tiefenprüfung, die alle Geschäftsvorgänge in 
einer Verkaufseinrichtung über einen längeren Zeitraum — 
meist für die Dauer eines Jahres — erfaßt, ist eine äußerst 
komplizierte und zeitaufwendige Arbeit, die umfassende 
fachliche Kenntnisse der Prozeßabläufe und Gründlichkeit 
erfordert. Sie muß den Beweis dafür erbringen, daß durch 
das schuldhaft arbeitspflichtverletzende Handeln eines be
stimmten Werktätigen ein genau lokalisierbarer und exakt 
nachgewiesener Fehlbetrag entstanden ist.- Solide und be
weisbare Fakten, möglichst durch Belege gesichert, müssen 
die Grundlage für den Antrag sein.

Die rasche und tiefgründige Ursachenforschung ist damit 
ein bestimmendes Element für einen ordnungsgemäßen, 
schlüssig begründeten Antrag an die Konfliktkommission zur 
Durchsetzung der materiellen Verantwortlichkeit, sie ist 
letztendlich die Voraussetzung für eine sachlich und recht
lich richtige Entscheidung der Konfliktkommission.

Die auf die immer stärkere Zurückdrängung der ver
meidbaren Handelsverluste und insbesondere der Inventur
minusdifferenzen orientierte Leitungstätigkeit der Vorstände 
der Konsumgenossenschaften unseres Bezirks als Komplex 
vorbeugender und erzieherisch wirkender arbeitsrechtlicher 
Maßnahmen hat sich prinzipiell als richtig erwiesen. Um den 
Schutz des sozialistischen Eigentums künftig noch besser zu 
gewährleisten, werden wir weiterhin unsere besondere Auf
merksamkeit darauf richten, vorhandene Niveauunterschiede 
zwischen einzelnen Genossenschaften abzubauen und Reser
ven bei der konsequenten Anwendung der Möglichkeiten, die 
das Arbeitsgesetzbuch bietet, zu erschließen.
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Aufgaben und Arbeitsweise eines 
Notaraktivs
Das beim Bezirksgericht bestehende Notaraktiv', dessen Mit
glieder vom Direktor des Bezirksgerichts ernannt werden, 
hat die Aufgabe, die Abteilung Staatliche Notariate bei der 
Lösung ihrer Aufgaben zu unterstützen und zu beraten. Die 
Mitglieder des Notaraktivs können an operativen Untersu
chungen teilnehmen und an der Kontrolle der den Staatli
chen Notariaten obliegenden Aufgaben mitwirken. Ziel ist 
es, durch die Verallgemeinerung guter Erfahrungen zur hö
heren Wirksamkeit der Arbeit der Staatlichen Notariate im 
Bezirk beizutragen. Das Notaraktiv wird vom Leiter der Ab
teilung Staatliche Notariate beim Bezirksgericht geleitet.

Im Notaraktiv des Bezirks Frankfurt (Oder) arbeiten ne
ben sieben berufserfahrenen Leitern Staatlicher Notariate 
auch dienstjunge Kollegen mit. Eine solche Zusammenar
beit hat sich nach unseren Erfahrungen bewährt. Durch lang
fristige Planung der Tätigkeit unseres Notaraktivs, die in
haltlich und terminlich im Arbeitsplan des Bezirksgerichts 
festgelegt ist, können die Mitglieder ihre Mitarbeit im No
taraktiv rechtzeitig in ihre eigene Arbeitsplanung einordnen. 
Jährlich werden fünf bis sechs Beratungen durchgeführt, wo
bei als Tagungsort in der Regel nicht das Bezirksgericht, 
sondern vorrangig Staatliche Notariate in den Kreisen be
stimmt werden. Innerhalb von höchstens drei Jahren hat 
auf diese Weise in jedem Staatlichen Notariat des Bezirks 
eine Tagung des Notaraktivs stattgefunden.

Die Arbeit des Notaraktivs wird davon bestimmt, welche 
Schwerpunkte im Arbeitsplan des Leiters der Abteilung 
Staatliche Notariate festgelegt sind, die zum Teil auf Ergeb
nissen vorhergehender Untersuchungen und Beratungen des 
Notaraktivs beruhen.

Folgende Aufgaben sind Gegenstand der Tätigkeit unseres 
Notaraktivs:

— Analyse von Arbeitsergebnissen auf einzelnen Sach
gebieten bei den Staatlichen Notariaten, in denen die Bera
tungen des Notaraktivs stattfinden (z. B. Verfahren zur Er
teilung von Erbscheinen; Einhaltung der Fristen bei der Be
arbeitung von Anträgen);

— thematische Untersuchungen von Berichten an das 
Präsidium des Bezirksgerichts (z. B. zu Fürsorgeverfahren; 
zur Vorbereitung und zum Abschluß von Grundstückskauf
verträgen) ;

— Instruktionen zu Teilbereichen der notariellen Tätig
keit, die sich jeweils aus der konkreten Arbeitssituation der 
Dienststelle ergeben (z. B. zu den Möglichkeiten der Notare, 
die weitere Verbesserung der Wohnverhältnisse der Bürger 
auf dem Lande zu unterstützen);

— Mitwirkung bei Revisionen, die das Bezirksgericht an 
Staatlichen Notariaten des Bezirks durchführt (z. B. Unter
suchungen zur richtigen Rechtsanwendung und konzentrier
ten Verfahrensdurchführung);

— Auswertung von Informationsberichten der Staatlichen 
Notariate und Klärung darin aufgeworfener rechtlicher und 
sonstiger Probleme;

— Diskussion rechtlich komplizierter Sachverhalte aus 
anhängigen Verfahren zur Bildung einheitlicher Rechtsstand
punkte;

— Auswertung und Umsetzung verallgemeinerungswür
diger Arbeitsergebnisse aus anderen Bezirken für die Arbeit 
der Staatlichen Notariate im Bezirk unter den dort vorhan
denen Bedingungen (z. B. effektivere Gestaltung der Sprech
tage; Erfahrungen bei der Testamentseröffnung und der Er
teilung von Erbscheinen'^);

— Vorschläge für Qualifizierungslehrgänge;
— Mitwirkung an und Auswertung von Erfahrungsaus

tauschen der Staatlichen Notariate innerhalb des Bezirks 
(z. B. zur Anwendung des Kostenrechts; zur Qualifizierung 
der notariellen Fürsorgetätigkeit; zur zivilrechtlichen Ausge
staltung notarieller Urkunden);

— Vorbereitung der inhaltlichen Gestaltung von Arbeits
tagungen, an denen alle Notare und Notarassistenten des Be
zirks teilnehmen, sowie von Stützpunktberatungen, die im 
Auftrag und nach Vorgaben des Bezirksgerichts durchgeführt 
werden.

Die Mitarbeit im Notaraktiv stellt an jedes Mitglied hohe 
Anforderungen. Der dafür benötigte Zeitaufwand wird je
doch durch die dabei gewonnenen Erfahrungen und Erkennt
nisse kompensiert. So erfordert z. B. die Aufgabe, in eigenen 
Teilberichten die von uns festgestellten Revisionsergebnisse 
darzustellen, daß wir uns mit Rechtvorschriften, Rechtsstand
punkten und bestehenden Arbeitsanweisungen auseinander
setzen und unsere Auffassung darlegen. Das dient auch un
serer eigenen Qualifizierung. Diese Teilberichte enthalten 
Vorschläge für den vom Abteilungsleiter zu fertigenden Re
visionsbericht. Die Teilnahme an Revisionen und Instruk
tionen ermöglicht es uns auch, schnell gute Arbeitsergebnisse 
anderer Notariate unseres Bezirks aufzuspüren und für die 
eigene Arbeit nutzbar zu machen.

Auf Anregung der Notaraktivmitglieder wurden als Re
ferenten für unsere bezirklichen Lehrgänge Mitarbeiter des 
Rates des Bezirks (Abteilung Finanzen, Abteilung Kultur) 
und Mitarbeiter der Zollverwaltung der DDR gewonnen, die 
zu ausgewählten Themen sprachen (z. B. zur Durchsetzung 
des Kulturgutschutzgesetzes und des Zollgesetzes in der no
tariellen Tätigkeit). Durch die Lehrveranstaltungen konnten 
auch die Zusammenarbeit mit diesen staatlichen Organen bei 
der Lösung gemeinsamer Aufgaben verbessert und die 
Rechtskenntnisse der Notare auf speziellen Rechtsgebieten 
vertieft bzw. erweitert werden.
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Pflichtverletzungen bei Platzreservierung 
in Gaststätten
Mit der weiteren Entwicklung und Sicherung der Gaststät
tenkultur sind die differenzierten Ansprüche sowie der wach
sende Bedarf der Bevölkerung an gastronomischen Leistun
gen mit hohem Niveau zu befriedigen.1 Die sich daraus er
gebenden Pflichten der Gaststättenbetriebe erstrecken sich 
auf die Vorbereitung, das Zustandekommen und die Erfül
lung von Bewirtungsverträgen.2 1 2

1 Vgl. Richtlinie zur Gewährleistung einer hohen Gaststättenkultur 
vom 15. August 1986, Verfügungen und Mitteilungen des Ministe
riums für Handel und Versorgung 1986, Nr. 18, S. 345 ff.

2 Vgl. § 134 Abs. 3 ZGB. Zum sog. Gaststättenvertrag als spezieller 
Erscheinungsform des Kaufvertrags vgl. Zivilrecht, Lehrbuch. 
Teil 1, Berlin 1981, S. 369; zum Bewirtungsvertrag vgl. Autoren
kollektiv (Leitung: C. J. Kreutzer), Handelsrecht, Berlin 1986 
S. 283.


